
 

2.1 Landesweite Überwachung 
 
Infolge des Reaktorunfalls von Tschernobyl erfolgte 
eine weiträumige radioaktive Kontamination in fast 
allen europäischen Ländern. Als Antwort auf die bei 
diesem Ereignis in der Bundesrepublik gemachten 
Erfahrungen, im Zusammenhang mit den behördli-
chen Maßnahmen und Empfehlungen bei Bund und 
Ländern zur Minimierung der Strahlenexposition der 
Bevölkerung, wurde 1986 das Strahlenschutzvorsor-
gegesetz (StrVG) erlassen. 
Damit wurde bundeseinheitlich zum vorsorgenden 
Schutz der Bevölkerung vor Strahlenexpositionen 
durch nukleare Unfälle oder sonstige Ereignisse ein 
einheitliches System der Überwachung der Umweltra-
dioaktivität mit einer Arbeitsteilung zwischen Bund 
und Ländern und ein Informationssystem zur Erhe-
bung und Auswertung der ermittelten Daten geschaf-
fen. Über die im Routinebetrieb durchzuführenden 
Überwachungsaufgaben zur Ermittlung der Umwelt-
radioaktivität hinaus werden weiterhin Programme 
und Methoden zur großräumigen Ermittlung der Um-
weltradioaktivität bei Störfällen in kerntechnischen 
Anlagen vorgehalten (Intensivmessprogramm), die 
eine schnelle Aussage zur Strahlenbelastung und Ein-
leitung von Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung 
ermöglichen. 
Zu den Aufgaben des Bundes gehört nach § 2 des 
StrVG die großräumige Ermittlung der Radioaktivität 
in der Luft und in Niederschlägen, die Überwachung 
der Bundeswasserstraßen, der Küstengewässer der 
Ost- und Nordsee sowie die Ermittlung der Gamma-
ortsdosisleistung im gesamten Bundesgebiet. 
Diese Überwachung erfolgt durch bundeseigene Insti-
tutionen. 
In Mecklenburg-Vorpommern wird an den Stationen 
des Deutschen Wetterdienstes (DWD) an den Standor-
ten Neubrandenburg, Rostock-Warnemünde und Ar-
kona neben den meteorologischen Parametern auch 
die Radioaktivität in Luft (Aerosole) und Nieder-
schlag ermittelt. Weiterhin wird die γ-
Ortsdosisleistung an 140 Messpunkten kontinuierlich 
erfasst und im Institut für atmosphärische Radioaktivi-
tät (IAR) des Bundesamtes für Strahlenschutz ausge-
wertet. 
 
Durch das Bundesamt für Gewässerkunde (BfG) wer-
den die Bundeswasserstraßen Elde und Peene an je-
weils einem Punkt überwacht. Zwei Messstellen zur 
Überwachung der Küstengewässer der Ostsee werden 
durch das Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrogra-
phie (BSH) an der Seebrücke von Kühlungsborn und 
auf der Greifswalder Oie betrieben. 
Zu den in Bundesauftragsverwaltung nach § 3 StrVG 
im Rahmen des Integrierten Mess- und 
Informationssystems (IMIS) durch die einzelnen 
Bundesländer durchzuführenden Aufgaben gehören 
Radioaktivitätsuntersuchungen in Böden, Pflanzen, 
Gras, Lebens- und Futtermitteln, Grund-, Trink- und 

und Futtermitteln, Grund-, Trink- und Oberflächen-
wasser, in Abwässern, Klärschlamm, Reststoffen und 
Abfällen. 
Für die im einzelnen im Routinebetrieb durchzufüh-
renden Probenmessungen wurde vom Bundesministe-
rium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
(BMU) allen Bundesländern ein Mengengerüst für die 
entsprechenden Umweltbereiche vorgegeben. 
Die Festlegung der Probeentnahmepunkte erfolgte auf 
der Grundlage dieses Mengenschlüssels sowie des am 
jeweiligen Ort vorhandenen Spektrums an o.a. Um-
weltmedien. 
Die Beprobung wird nach einem festgelegten Proben-
entnahmeplan - medienspezifisch - durchgeführt. 
Die Probeentnahmepläne sind so konzipiert, dass sie 
möglichst flächendeckend und gleichmäßig über das 
Jahr verteilt die Entnahme repräsentativer Proben aller 
Umweltbereiche ermöglichen. 
Unter dem Gesichtspunkt, dass im Intensivfall eine 
kurzfristige Probenentnahme, -bearbeitung  und -
messung durchzuführen ist, wurden in Mecklenburg-
Vorpommern zwei Messstellen eingerichtet. 
Die Landesmeßstelle-1 befindet sich im LAUN M-V 
in Stralsund, die Landesmeßstelle-2 im Landesveteri-
när- und Lebensmitteluntersuchungsamt Rostock 
(LVL M-V), in der Außenstelle Schwerin. Entspre-
chend einer gedachten Linie “ Autobahn A19 Rostock 
- Berlin “ erfolgt die Beprobung des westlichen Teils 
Mecklenburg-Vorpommern durch die Landesmeßstel-
le-2, die des östlichen Teils durch die Landesmeßstel-
le-1. 
 
Gemäß dem Ziel des Strahlenschutzvorsorgegesetzes, 
die Radioaktivität in der Umwelt zu überwachen und 
im Falle von Ereignissen mit möglichen nicht uner-
heblichen radiologischen Auswirkungen die radioak-
tive Kontamination der Umwelt und die Strahlenexpo-
sition der Menschen durch angemessene Maßnahmen 
so gering wie möglich zu halten, wurde das “Integrier-
te Mess- und InformationsSystem “ des Bundes 
(IMIS) geschaffen.  
Nach § 4 des StrVG werden die nach den §§ 2 und 3 
ermittelten Daten mittels eines leistungsfähigen in-
formationstechnischen Systems zusammengefasst. 
Hierzu wurde die “Zentralstelle des Bundes“ (ZdB) in 
München-Neuherberg eingerichtet. 
Die von den Landesmessstellen erfassten Daten wer-
den, nachdem sie hier einer Plausibilitätskontrolle 
unterzogen wurden, in der Landesdatenzentrale (LDZ-
IMIS) gesammelt, gespeichert und an die Zentralstelle 
des Bundes weitergeleitet. In der ZdB werden diese 
Daten, nach Umweltbereichen sortiert, an die jeweils 
zuständigen Leitstellen zur Zusammenfassung, Aufbe-
reitung und Bewertung übermittelt. Dazu erhalten die 
Leitstellen zusätzliche Daten aus den Bundesmessnet-
zen. 



 

Die bewerteten Überwachungsdaten stehen dann den 
jeweiligen Bundesländern über eine Verbindung ZdB 

⇔ Landesdatenzentrale (LDZ-IMIS) ständig zur Ver-
fügung. 

 
 
2.2 Anlagenbezogene Überwachung 
 
2.2.1 Emissions- und Immissionsüberwachung am Standort Greifswald/Lubmin 
 
Kerntechnische Anlagen in Mecklenburg-
Vorpommern sind das KKW Greifswald und das 
Zwischenlager Nord (ZLN) am Standort Rubenow. 
Der Genehmigungsinhaber ist laut "Richtlinie zur 
Emissions- und Immissionsüberwachung kerntech-
nischer Anlagen (REI)" für die Überwachung und 
Bilanzierung von Ableitungen (Emissionen) radio-
aktiver Stoffe mit der Abluft und dem Abwasser aus 
seiner Anlage nach Art und Höhe der Radioaktivität 
verantwortlich. Darüber hinaus hat er Messungen in 
der Umgebung seiner kerntechnischen Anlage (Im-
missionsüberwachung) durchzuführen. Die Überwa-
chungsergebnisse (Eigenüberwachung des Betrei-
bers) werden vom Betreiber in Quartals- und Jahres-
berichten zusammengefasst, der Aufsichtsbehörde 
übergeben, vom LUNG fachlich geprüft und danach 
an das Bundesministerium weitergeleitet. 
Unabhängig von den vom Betreiber durchzuführen-
den Überwachungsmaßnahmen erfolgen Kontrollen 
durch unabhängige bzw. amtliche Messstellen. Da-
bei besteht zwischen den Messprogrammen des Ge-
nehmigungsinhabers und den Messprogrammen der 
unabhängigen Messstelle eine klare Abgrenzung. So 
existieren zum Beispiel für die Immissionsüberwa-
chung zwei Messprogramme: ein Programm des 
Genehmigungsinhabers und ein ergänzendes und 
kontrollierendes Programm der unabhängigen Mess-

stelle. Der Umfang der vom LUNG (als amtliche 
Messstelle) durchzuführenden Überwachung in der 
Umgebung umfasst die Ermittlung der Gammaorts-
dosis, die Bestimmung der luftgetragenen Aerosol-
aktivität und die Bestimmung der Radionuklidkon-
zentration in Niederschlägen. Wie bei der landeswei-
ten Überwachung sind auch die Bereiche Boden / 
Bodenoberfläche, Weiden- und Wiesenbewuchs, 
Futtermittel, pflanzliche Nahrungsmittel und Milch 
sowie der Bereich Wasser und Sediment in die Ü-
berwachung einbezogen. 
 
Der Umfang der Emissionskontrolle durch die unab-
hängige Messstelle (LUNG) ist durch die Vorschrif-
ten zur Kontrolle der Eigenüberwachung geregelt. Er 
umfasst die Nachmessung der vom Betreiber im 
Rahmen seiner Eigenüberwachung hergestellten 
Kontrollproben luft- und wassergetragener Emissio-
nen und dient der Bestätigung der vom Betreiber 
angegebenen Überwachungsergebnisse. 
 
Die Ergebnisse der Umgebungsüberwachung und der 
Kontrolle der Eigenüberwachung des LUNG werden 
gleichfalls in Quartals- und Jahresberichten zusam-
mengefasst und der Aufsichtsbehörde übergeben. 
Die Umgebungsüberwachungsberichte werden an das 
BMU weitergeleitet. 

 
 
2.2.2 Kernanlagenfernüberwachung (KFÜ) 
 
„Nach Atomgesetz § 19 ist die Aufsichtsbehörde ver-
pflichtet, den Betrieb von Kernkraftwerken in einer 
Weise zu überwachen, dass sie von der Einhaltung der 
rechtlichen Verpflichtungen der Betreiber überzeugt 
sein kann. Zu diesem Zweck ist sie befugt, alle Prü-
fungen ... vorzunehmen, die zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben nötig sind; dabei sind neben diskontinuierlichen 
auch kontinuierliche Prüfungen ...  zulässig, wenn 
hierdurch die Aufsichtsaufgaben, wie die Überwa-
chung der Ableitung radioaktiver Stoffe und die Beur-
teilung der Strahlenexposition in der Umgebung von 
Kernkraftwerken wirksamer wahrgenommen werden 
können.“[13] 
In diesem Sinn wird ein im Jahr 1989 im Kernkraft-
werk Greifswald (KGR) in Betrieb genommenes au-
tomatisches Störfall- und Umgebungsüberwachungs-
system seit 1993 von Mecklenburg-Vorpommern zur 
Kernanlagenfernüberwachung (KFÜ) genutzt. In die 

Fernüberwachung sind seit 1998 zwei Messpunkte 
und ein Referenzmesspunkt des Zwischenlagers Nord 
(ZLN) integriert. Das Landesamt für Umwelt, Natur-
schutz und Geologie (LUNG) ist als zuständige Auf-
sichtsbehörde, wie auch das Umweltministerium 
Mecklenburg-Vorpommern (UM M-V) als Genehmi-
gungsbehörde, mit diesem System verbunden. 
Mittels mehrerer hierarchisch geordneter und redun-
dant ausgelegter Rechner werden im Zehnminutentakt 
automatisch die Werte der Messstellen auf dem Be-
triebsgelände und in der Umgebung abgefragt und 4 
Jahre rückwirkend für Auswertungen gespeichert. Mit 
Hilfe der Systemsoftware können Messwerttabellen 
oder -grafiken abgerufen und Ausbreitungs- und Be-
lastungsrechnungen durchgeführt werden. 
 
In der KFÜ stehen Daten folgender Messstellen im 
Zehnminutenraster zur Verfügung : 




